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es freilich, wenn die ganze Fischjagd durch's Band zwei Jahre des

Gänzlichen aufgehoben würde und dann hernach die angegebenen Regeln

gehandhabt würden. Auf diese Weise würde man ganz schnell und sicher

wieder zu einem ordentlichen Reichthum vou Fischen gelangen.

Daß es eine großartige Erwerbsquelle wäre, wenn nach wenigen

Jahren wieder wie früher taufende von Pfunden an Rheinlachsen und

Forellen und zwar unbeschadet dem Nachwüchse könnten gefangen werden,

darüber wird Jedermann einig gehen, besonders wenn man bedenkt,

daß bei den jetzigen leichten Transportmitteln diese Fische in ziemlich

entfernte Gegenden versendet werden können, wo das Pfund nicht 36
bis -PZ Ct. (wie selbe hier unter uns verkauft wurden) sondern mit
1 Fr. 20 bis 1 Fr 50 und darüber bezahlt würden, ja ich wage ganz

sicher zu behaupten, daß diese Erwerbsquelle im Oberlande weit mehr

abwerfen würde, als die Gemsenjagd.

Indem ich nun glaube, dem mir zu Theil gewordenen Auftrage
nach bestem Wissen nachgekommen zu sein und in der Ueberzeugung lebe,

daß meine hier mitgetheilten Ansichten, etwas zu Erreichung des

angestrebten Zieles beitragen werden, bin ich mit aller Hochachtung ergebenste.

Schillers „Räuber" in Granbünden.

Vorgelesen i» der Sitzung des historischen Vereins I I.Noo, l6Z9,

Bon A, v, S.

(Schluß,)

Fragen wir nun, wie es kam, daß der Dichter gerade unser
liebes Bündncrland als Hochschule der Gauner und Räuber hinstellen

durfte, so ist die Erklärung dieser Thatsache nicht leicht, da Schiller
Herrn vr. Amstein die Antwort selbst schuldig geblieben ist und wir in
keiner Biographie eine hinreichende Andeutung finden. Indessen wird
wohl kaum noch Jemand heute Amsteins Stuttgarter Freunde glauben,
wenn derselbe sagt, Schiller habe aus Mißmuth gegen seinen Aufseher,
einen Granbündner, am ganzen Volke sein Mnthchcn kühlen wollen.
Schillers Temperament war, wenn auch in spätern Zeiten in Folge
vieljähriger Nervenleiden reizbar, doch von kleinlicher Rachsucht weit
entfernt. Eine andere Vermuthung scheint im Hinblicke besonders auf jene
Antwort Razmann's, mehr für sich zu haben. Nach dieser Version Hütte

Schiller mit jener verrufenen Bezeichnung das Veltlin und die Velt-
liner gemeint. Wir haben bereits bei einem frühern Anlasse gesehen,

daß die Bevölkerung des Vcltlins wegen ihrer Anlage zu Diebstahl und
Raub allerdings in einem wenig beneidenswerthen Rufe stand und daß
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für dic bündnerischcn Amtleute die zahlreichen Verbrechen ihrer
Unterthanen gegen die Sicherheit von Leben und Eigenthum eine sehr

ergiebige Quelle der Einnahmen bildete. Allein abgesehen davon, daß die

Veltliner in sittlicher Beziehung dennoch nicht unter dem Niveau
ihrer StammcSgenossen in Italien überhaupt standen, hatte sich in
jener Zeit, in welcher Schiller seine Räuber schrieb, (1778—1781) die

Zahl von Dicbstählen und Räubereien keineswegs in so auffallender und

intensiver Weise vermehrt, daß das Gerücht hievon aus dem entlegenen,

sehr wenig gekannten Erdwinkcl nach Deutschland hätte sich verbreiten

müssen.

Wenige Jahre vorher hatten Coxe, und etwas später Salis-
Marschlins, Pfarrer Pool n. s. w, das Veltlin und zwar zum Theil
sehr einsame, entlegene Gegenden desselben oft ganz allein durchreist,
ohne jemals von Räubern belästigt zu werden.

In den Berichten und Rechnungen der Amtleute jener Jahre
compariren unter den Eompositionen zwar Fälle von Straßenraub nicht
als Seltenheiten, indessen gehörte derselbe nicht nur in Italien, sondern

auch in fast aller Herren Länder und zwar auch in Deutschland zu

denjenigen Ereignissen, ans die sich jeder Reisende, der Geld oder Kostbarkeiten

bei sich zu führen schien, gefaßt zu machen hatte. Dies beweisen

n. A. die sehr zahlreichen Raub- und Mordgeschichten, welche die Chnrer

Zeitungen in den achtziger Jahren erzählen.

Selbst von Bünden gilt dies in einem gewissen Grade. Und wenn

Herr llr. Amstein sagt: der Straßenraub in Granbünden komme unerhört

selten vor, so ist dies insofern durchaus richtig, daß allerdings nur
in ausnahmsweise!! Füllen die Räuber gcbornc Bündner waren, allein

Thatsache ist, daß Straßenraub und Ermordung von Reisenden in

Wirthshäusern oft genug sich ereigneten.

Jnpdicscr Beziehung standen in besonders, schlimmem Rufe bald

der Septimer, bald der Maloja, der Ofen und das Untcr-Engadin,
bald der Splügen. Man erinnert sich, daß auf dem Scptimcr längere

Zeit hindurch am-Anfange des vorigen Jahrhunderts eine Mörderhöhle
bestand, aus welcher u. A. der Bnudcsdirektor Fr. v. Salis, von einer

Davoser Magd gewarnt, nur mit genauer Noth das Leben rettete und

worauf das Naubncst zerstört wurde. In einem der Wirthshäuser auf
dem Maloja wurden, wie die Iliütoiras remorciuables clo nàa tems

melden, um die Mitte des Jahrhunderts, nachdem den Wirthslcntcn
ihr Versuch, einige dort übernachtende Studircndc zu ermorden,
vereitelt worden, und die Silser auf deren Anzeige die Wirthslcnte
verhaftet hatten, eine Anzahl Scelette von ermordeten Reisenden im Keller
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gcfundc», Nur allzubckannt wurde auch iui Auslande die Geschichte van

jenem Wirthe in Bosca bei Ardetz, welcher mehr als 20 Jahre lang
sein Haus zu einer Mördergrube machte, in welcher viele Personen ihr
Grab fanden, bis endlich der Wirth von Gewissensbissen über den

Mord seines eigenen, unerkannt ans der Fremde zurückgekehrten SohncS

gefoltert seine Verbrechen, in welche auch der Mistral von Schuls
verwickelt war, cingcstand.

In gleich bösem Rufe stand noch in den siebziger Jahren das

Wirthöhaus auf dem Ofnerberg, dessen Besitzer, einem Tyroler, eine

Menge Beraubungen und Mordthaten nachgewiesen, nnd welcher in

Zeruetz geköpft wurde; das HauS selbst ward zerstört.

In den Bündner Zeitungen der letzten Jahrzehndc deö vorigen

Jahrhunderts sind Erzählungen von Straßenraub und Mordthaten aus

unserem Lande nichts seltenes. In Nro. 17, 18, 27 des Jahrganges
1786 der Zeitung: „Was gibts Neues?" wird erzählt: die Ermordung
des Hrn. Samuel Lorcz von Mcdels auf dem Splügcn durch eine

italienische Räuberbande; ferner die Auffindung der Gerippe von sechs

wahrscheinlich ermordeten Reisenden im Vazer Tobcl; ein großer Dieb-
stahl mit Einbruch in Langwies; endlich in Nro. 52 wieder ein

Einbruch in Truns; in Nro. 14 des folgenden Jahrgangs des „Zeitungs-
blattcs für Bünden" ein Einbruch ans der kleinen Rüfe durch vier

Flözer. In die nämliche Zeit, also vier Jahre nach Erscheinen der

Räuber fällt die Gcfangennehmnug des Hannikcl in der Vatzcr Au.
Das eigentliche Haupt-Revier für das Diebs- und Räubcrgesindei

in Bünden fand sich in der Herrschaft und den V Dörfern. Hier hielt
sich in den Tobcln des Hochwang und Ealanda eine Menge verdächtigen

Volkes ans, das die offizielle wie die Volkssprache, mit dem

Namen Zigeuner und Strolche zu bezeichnen pflegte. Es waren heimathlose,

herumziehende Kesselflicker, Bettler, zum Theil seit 1764, wo M.
Theresias Edikt über die Neubauern erschien, aus Ungarn und Siebenbürgen

hiehcr versprengte Wandcrzigcnncr, über deren Rothwülsch, ans

hebräischen, zigeunerischen und deutschen Wörtern gemischt, der bekannte

Amtmann Schäfer ein damals viel gelesenes Buch geschrieben hatte.

Zu diesem Völkchen gesellten sich Deserteurs nnd entwichene Missethäter
aus allen angränzendcn Ländern, welche in Banden von 20—30
Köpfe» umherzogen und die Gegenden Mindens am Rhein und das Nhein-
thal bis an den Bodenscc hinab unsicher machten. Sie streiften bis in
das Oberland, Schanfigg und Prätligän, Domlcschg. Das geringere
Gcsindc-l der Zigeuner, Heimathlosen, EalaneaSkcn, wie man mit einer
meist ungerechten Bezeichnung alles fahrende Volk nannte, lebte vom
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Wahrsagen, Betteln und kleinen Diebstählen, während die Entschlossenem

unter den Banden sich bis zu Einbrüchen und Straßenraub
verstiegen. In dem Bundestagsprotokoll von 1763 befindet sich u. A. ein

Circular der HH. Häupter an die Gemeinden, wegen dem Strolchen-
gesindel, worin nach Erzählung, daß die Pfcrdchirten von Meyenfeld
von fremden Kerlen durch Schüsse verwundet und einige Pferde
gestohlen worden, daß ferner in Felsbcrg und Tamins, wie auch an
andern Orten nächtliche Einbrüche geschehen, mitgetheilt wird, man habe

8 Hatschiers, wie ehedem geschehen, beauftragt, das Land zu

durchstreifen, und alles verdächtige herumvagirende Gesindel aufzuheben und

auf die Gränze zu führen. (S. 428). Auch werden die Gemeinden

ermahnt, diese Hatschiers auf's Kräftigste zu unterstützen und solchen

Strolchen-Purschen und Gesindel innert ihrer Gerichesbarkeit keinerlei

-»Unterschlauf zu geben.

Von Zeit zu Zeit wurden, wenn sie ihr Unwesen zu arg trieben,

große Treibjagden von den Landvögtcn von Meyenfeld und Sargans
und den Hochgerichten der V Dörfer und von Chur veranstaltet, worauf

die Eingcfangenen minorum Pentium, nachdem man sie mit Ruthen
gestrichen, über die Gränzen abgeschoben oder den Werbern für fremde

Dienste überliefert wurden, um nach wenigen Tagen wieder in ihre lieb

gewordenen Nester um Trimmis, Zitzers, Untcrvatz, Meyenfeld und

Fläsch zurückzukehren. Mit den größer» Verbrechern, deren man habhaft

wurde, und welche auf Bündnergebiet Räubereien begangen, pflegte

man kurzen Prozeß zu machen, und sie zu enthaupten oder auf die

Galeeren in das Venetianische zu schicken, wie denn nach einer Notiz in
Lehmann, binnen 50 Jahren über 30 Diebe und Räuber nur in Zi-
zers hingerichtet worden sein sollen. Man darf jedoch nicht übersehen,

daß die damaligen Kriminalgcsctze die Todesstrafe selbst auf Diebstahl
jeder Art Viehes setzte», und daß oft Hinrichtungen erfolgten für
Verbrechen, die man heutzutage kaum mit einjährigem Zuchthause bestrafen

würde.

Was die Handhabung einer guten Straßenpolizei sehr erschwerte,

das war die übertriebene, wenn auch in ihren Motiven meistens ganz

ehrenhafte Eifersucht der Gemeinden auf ihre Souvcränetät, das war
ferner der Unabhängigkeitssinn des Volkes, welches sich nicht vorschreiben

lassen wollte, an wen es seine Gaben austheilen dürfe und vielleicht

noch mehr der ticfwurzelnde Aberglaube, daß Segen und Fluch aus dem

Munde eines Bettlers Glück oder Unglück unfehlbar nach sich ziehe.

Dieß bezeugen Männer wie Salis-Marschlins, I)r. Amstein, Bansi,
und es gilt dies viclerorten auch heute noch. Die Bundestage und die



— Ill —

HH. Häupter habe» im Laufe des vorigen Jahrhunderts 17 verschiedene

Provisionen oder Verordnungen gegen die Zigeuner, Strolche und das

Bettlcrvolk erlassen. Im Dekrete von 1733 heißt es.- Weil unterschiedliche

Personen von fremden Kerlen und Lnmpengcsind angegriffen und

übel traktirt worden, ist, um der Gefahr vorzubeugen, diese Provision
abgefaßt worden zum Verhalt der Gemeinden. (Protok. Nr. 623). Gegen

Ende des Jahrhunderts in den 70cr und 80er Jahren mußten die

HH. Häupter und der Bundestag noch weit öfter als früher Dekrete zur
Sicherheit der Straßen erlassen, weil die Zahl des fremden Gesindels
sich in bedenklicher Weise vermehrte. Der Prozeß Hannikels beweist,

daß dieses Revier an den Gränzen von Bünden, St. Gallen und
Lichtenstein von den Polizeianstalten Süddentschlands als eine wahre Fundgrube

von entsprungenen oder verfolgten Verbrechern angesehen wurde.

Zur Erklärung der Ursachen, welche Schiller zu seinem Ausfalle gegen

Bünden veranlaßten, würden, glaube ich, die einzelnen schweren

Kriminalfälle, deren ich oben erwähnt, nicht genügen. Es stand in Deutschland,

besonders im Spessart, Odenwald, ja in Schillers Heimath gerade

damals, als Schiller seine Räuber schrieb, in Beziehung auf Sicherheit
des Reifens fast noch schlimmer; trieb ja doch außer dem Hannikel
auch noch der Sonncnwirth sein Wesen in Württemberg. Doch mochte,

sei es durch Berichte von Bündncrn in der Karlsschule (deren sich mehrere

dort aufhielten) sei es durch Zeitungen, Kalender oder umherziehenden

Bänkelsänger, die Kunde von jenen Mvrdhöhlen in Bosco, auf
dem Ofen, Maloja bis nach Württemberg gedrungen sein und die irrigen
Vorstellungen, die man sich von Bünden, als einem wilden Lande mit
einer fast halbwilden Bevölkerung macht«, Schillers Phantasie ganz
besonders angesprochen haben. Weit wahrscheinlicher dünkt uns aber, daß

der Aufenthalt eines so zahlreichen Diebsgcsindcls, wie cS sich an
unsern Gränzen herumtrieb, in Süddcntschland allgemein bekannt sein und

daß aus der Duldung desselben das schwäbische Publikum jene

nachtheiligen Folgerungen auf den sittlichen Znstand in Bünden überhaupt
ziehen mochte. Noch eines Umstand es will ich erwähnen, welcher
möglicher Weise zur Aufhellung jener Frage dienen kann. Nur wenige

Jahre, bevor Schiller den Entwurf zu seinem ersten Drama machte,

begann der berüchtigte Prozeß Mysani, der, wie wir gesehen, der Welt
ein trauriges Gemälde von der Verwaltung unserer Unterthancnlandc
und ein Gewebe von Spitzbübereien und Erpressungen enthüllte, das

selbst in jener Zeit, welche es mit der Justizverwaltung und der

Ausbeutung von Aemtern wahrlich nicht genau nahm, allgemeinen Abscheu

erregte. Noch Jahre nach Beendigung des Prozesses wurden Broschüren
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pro und contra Mhsani veröffentlicht, in welchen die ärgerlichsten

Enthüllungen über die Acmtcrvcrwaltnngen nicht gespart wurden. Sollte
nicht die eine oder die andere dieser Flugschriften auch Schillern zu
Gesichte gekommen sein?

Mögen diese oder jene Ursachen dem Ausfalle Schillers auf unser

Land zu Grunde liegen, gewiß ist, daß er ein unverdienter war,
insoweit er den Charakter des damaligen Bündner betraf. Wir haben

gesehen, daß bis ans jene schweren Kriminalfällc, in welchen Bündner
auch nur zum Theil die Hauptschuldigen gewesen sein mögen, weitaus
die meisten Mordthaten und Raubanfälle in unserem Lande von Fremden

verübt wurden. Der schwerste Vorwurf, der unsere Väter trifft,
ist der, die Aufsicht über die Straßenpolizei und in einzelnen Fällen
über die Aemtervcrwaltung im Veltliu zu nachsichtig gehandhabt und

dadurch das übertriebene und böswillige Urtheil des Auslandes
herausgefordert zu haben.

Diesjährige Seidenzucht.

In die Seidcnzucht scheint dies Jahr ein elektrischer Funke

gefahren zu sein, denn allerseits treffen Berichte ein, daß sich Mehrere
diesem Zweige widmen, der sehr einträglich ist, so daß man sich

verwundern muß, daß trotz fast 300jährigen Versuchen in Deutschland,
beziehungsweise Schweiz, dicselb^immcr noch vom größten Theil des Publikums

nicht gekannt, nicht gewürdigt, ja vom Bauer sogar geringschätzend

gleich der Bienenzucht behandelt wurde. Es sollten daher alle die, welche

sich mit Seidcnzucht abgeben und sie bereits kennen, im Interesse des

Publikums ihre Resultate bekannt machen. Sieht der Bauersmann, daß

großer und handgreiflicher Nutzen erreicht wird, so wird er gerne Bäume

pflanzen, denn ohne solche kann man nicht Seide ziehen.

In deutschen landwirthschaftlicheu Blättern, reitet man immer
noch auf der hohlen Phrase herum, daß Seidcnzucht arme Leute betreiben

können und suchen damit die Sache populär zu machen, verfehlen
aber jetzt den Zweck. Denn wie kann ein Armer Seide ziehen ohne

Laub? Er muß also erst Grundbesitz haben uud Bäume pflanzen und

einige Jahre warten können, bis es Laub gibt, ehe er beginnen kann;
dies Alles kann kein armer Manu. Es ist vielmehr Sache der Grundbesitzer,

den Korporationen ihre Aufmerksamkeit darauf zu verwenden
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